
Die Verwaltung wird beauftragt, eine formlose Interessensabfrage dahingehend durchzuführen, ob 
(regionale) Entwickler dem Grunde nach an einer Umsetzung des Projekts „Blumenhof“ im Sinne eines 
Vorhaben- und Erschließungsplans interessiert sind.  
Für die Abfrage ist von einer Nahwärmeversorgung über BHKW mit Gaskessel und einem örtlichen Netz 
mit Anschluss- und Benutzungszwang auszugehen. 
 
 


